
 
Der Landrat verwies auf den vorliegenden Antrag des Abg. Dr. Fleck vom 19.10.2006 und stellte fest, 
dass er zwischen diesem Antrag und TOP 2 keinerlei Zusammenhang erkennen könne. 
 
Abg. Dr. Fleck erklärte sich damit einverstanden, seinen Antrag vom 19.10.2006 unter TOP 4 zu 
behandeln.  
 
Sodann fasste der Kreistag nachstehenden Beschluss: 
 


